
— Verhältnis zur Familie, zu Freunden
— Freizeitgestaltung und Interessen
— Einstellung zu den durch die Straftat 

berührten gesellschaftlichen Verhältnis
sen

— Einstellung zur vorliegenden Straftat. 
Die Vernehmung von Jugendlichen stellt

erhöhte Anforderungen an die Fähigkeit des 
Vernehmenden. Das bedeutet, sich im beson
deren Maße auf den Jugendlichen einzustel
len und sich der Situation anzupassen. Die 
entwicklungsbedingten Besonderheiten bei 
Jugendlichen zu berücksichtigen erfordert, 
daß der Vernehmende über die Beachtung 
der allgemeinen Erfordernisse der Verneh
mungssituation hinaus die Eigenart dieser 
Altersgruppe kennen und sich darauf ein
stellen muß. Vornehmlich Fragen des sozia
len Kontaktverhaltens, die für den Ablauf 
des Gesprächs und des Denkens des Jugend
lichen, die für die Beurteilung der Aussage
inhalte wichtig sind, müssen genauestem be
achtet werden. Er sollte berücksichtigen, daß 
Jugendliche ernst genommen werden wol
len. Wenn dieses Bedürfnis in kränkender 
Weise (z. B. durch Ironie) negiert wird, kann 
es zu ernsthaften Kontaktschwierigkeiten 
kommen. Auch Form- und Taktfehler im 
Auftreten des Jugendlichen sind oft, gerade 
in der besonderen Vernehmungssituation, 
Ausdruck der Unsicherheit und bringen so
mit nicht unbedingt eine ablehnende Hal
tung zum Ausdruck. Jugendliche sind häu
fig sehr kritisch gegenüber erwachsenen Au
toritäten; sie sind — besonders in einer sol
chen Situation — nicht selten mißtrauisch, 
opponieren gern, versuchen auch zu provo
zieren, um den Erwachsenen auf „die Probe" 
zu stellen. Ihr Vertrauen muß der Verneh
mende erst erringen. Er muß berücksichti
gen, und sich davon leiten lassen, daß er die 
Auskunftsbereitschaft des Jugendlichen nur 
über eigene Autorität wecken und aufrecht
erhalten kann und daß Autorität wiederum 
nur das Produkt eines Vertrauensverhältnis
ses ist.9

Die Eltern
Ausgehend von dem in der Verfassung 
(Art. 38) sowie im FGB (§ 42) fixierten Er
ziehungsziel und den damit verbundenen 
Rechten und Pflichten, die Kinder zu sozia
listischen Persönlichkeiten zu erziehen, be

mühen sich die Erziehungsberechtigten in 
der Regel, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
und Fähigkeiten dieser ihrer Verantwortung 
auch im Strafverfahren gerecht zu werden. 
Ihre Aufgabe ist es, den Rechtspflegeorga
nen zu helfen, zu einer realen Einschätzung 
der Persönlichkeit des Jugendlichen zu ge
langen, die insbesondere tatbezogen sein 
bisheriges Verhalten in den verschiedenen 
sozialen Bereichen (Familie, Schule, Lehre, 
Freizeit) widerspiegelt sowie zur Feststel
lung der Tatmotive und der Ursachen der 
Straftat beizutragen.10 11 Aus diesen Mittei
lungen der Erziehungsberechtigten können 
sich Hinweise ergeben für den Umfang der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit des' Ju
gendlichen, inwieweit bestimmte Bedingun
gen in der Familie, Mängel in der Erziehung 
u. a. dazu beigetragen haben, daß der Ju
gendliche straffällig wurde oder ob Erzie
hungsversäumnisse die Entscheidung zur 
Straftat begünstigt haben.

Es können sich aber auch Schlußfolge
rungen ergeben, inwieweit es notwendig, 
aber auch möglich ist, die Erziehungsver
hältnisse zu verändern (z. B. bei ungenügen
der Kontrolle über die Einhaltung der Schul
pflicht und das Freizeitverhalten des Ju
gendlichen oder bei gleichgültiger erziehe
rischer Grundhaltung).

Es geht also nicht nur darum, von den 
Eltern bestimmte Informationen zur erhal
ten, sondern es muß — wenn notwendig — 
den Eltern bewußt gemacht werden, welche 
Bedingungen innerhalb der Familie, welche 
Erziehungsmethoden sie möglicherweise ver
ändern müssen. „Bereits vorhandene Ein
sichten sind zu stärken. Bei Versuchen, sich 
der elterlichen Verantwortung zu entziehen, 
oder bei erkennbarer Gleichgültigkeit gegen
über der weiteren Entwicklung des Jugend
lichen sind — wenn notwendig — die Ju
gendhilfe oder die Arbeitskollektive der El
tern zu informieren."11

9 Vgl. H.-D. Schmidt, „Einige Prinzipien und 
Techniken der Befragung und Vernehmung", 
in : Psychologie und Rechtspraxis, Berlin 
1965, S. 106—121; H. Dettenborn/H. H. Fröh
lich, Psychologische Probleme der Täter
persönlichkeit, Berlin 1974, S. 81—100.

10 Vgl. L. Reuter „Zur Rolle der Eltern im 
Strafverfahren gegen Jugendliche", Neue 
Justiz, 1979/1, S. 20.
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